
 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Barnstorfer Kunststofftechnik GmbH & Co. 

KG (im Folgenden "Verkäufer“ oder „uns/wir“ genannt) 
(Sitz der Gesellschaft: Rudolf-Diesel-Straße 2, 49406 Barnstorf, Registergericht: Amtsgericht 

Walsrode, Eintragungsnummer HRB 100 004) 
 
1. Geltungsbereich  
 

1.1 Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „Verkaufsbedingungen“ 
genannt) gelten für alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen 
des Verkäufers.   Die Verkaufsbedingungen des Verkäufers gelten ausschließlich. Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden (im Folgenden „Käufer“ genannt) wird hiermit 
widersprochen. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte. 
Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen Anerkennung 
durch den Verkäufer.  

1.2. Diese Verkaufsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die 
Lieferung beweglicher Sachen ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware selbst herstellt 
oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die 
Verkaufsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls 
in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten 

1.3. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern. 
 
2. Vertragsschluss 
 

2.1. Die Angebote des Verkäufers sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Käufer zu 
verstehen, dem Verkäufer ein Kaufangebot zu machen. Dies gilt auch für Kataloge, technische 
Dokumentationen (z, B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf 
DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen, die wir dem Kunden zur 
Verfügung gestellt haben. 

2.2. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Käufers (Angebot) und die Annahme des 
Verkäufers zustande.  Die Annahme kann vom Verkäufer entweder schriftlich erklärt werden 
(zB durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erfolgen. 

 
3. Preise  
 

3.1. Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben, 
Transportversicherung, sonstiger öffentlicher Abgaben und Verpackung sowie zuzüglich der 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.  

3.2. Der Verkäufer ist, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, 
eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden 
Vorbehalt erklärt der Verkäufer spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

3.3. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die 
maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Verkäufer und Käufer über eine 
Anpassung der Preise und der Kostenanteile verständigen. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Verkäufer ein vom Käufer verbindlich bestelltes Kontingent in Teilabrufen liefert und sich 
zwischen der Bestellung des Kontingents und dem Teilabruf die maßgeblichen Kostenfaktoren 
wesentlich ändern.  

3.4. Der Verkäufer ist bei neuen Aufträgen (=Anschlussaufträgen) nicht an zuvor vereinbarte Preise 
gebunden.  

3.5. Bei Lieferungen und Leistungen in der EU hat der Käufer dem Verkäufer vor der Ausführung 
des Umsatzes seine jeweilige UST-Identifikationsnummer mitzuteilen, unter der er die 



Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Bei nicht-elektronischen 
Ausfuhranmeldungen bezüglich der Lieferungen und Leistungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland in Länder außerhalb der EU, die nicht vom Verkäufer durchgeführt oder veranlasst 
werden, hat der Käufer dem Verkäufer den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis 
beizubringen. Wird der Nachweis nicht erbracht, hat er zusätzlich die für die Leistung innerhalb 
Deutschlands zu erhebende Umsatzsteuer vom Rechnungsbetrag zu bezahlen.  

 
4. Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug  
 

4.1 Der Kaufpreis ist 30 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig, es sei denn, dass in der 
Rechnung ein längeres Zahlungsziel ausgewiesen ist. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei 
Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar. Unabhängig von dem Ort 
der Übergabe der Ware oder der Dokumente ist Erfüllungsort für die Zahlungspflicht des 
Käufers der Sitz des Verkäufers. 

4.2 Sämtliche Zahlungen sind spesenfrei und in € (EURO) ausschließlich an den Verkäufer zu 
leisten.  

4.3 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe zu verlangen. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch des Verkäufers auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

4.4 Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks und Rediskont fähige 
Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten 
gehen zu Lasten des Bestellers.  

4.5 Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn 
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Bei Mängeln bleiben die 
Gegenrechte des Käufers hiervon unberührt. 

4.6 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften 
zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen 
über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt 

 
5. Eigentumsvorbehalt  
 

5.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer Eigentum des Verkäufers.  

5.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. 
Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB Pfändungen) auf 
die dem Verkäufer gehörenden Waren erfolgen. 

5.3 Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und 
ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers berechtigt die einstweilige Herausgabe der im 
Eigentum des Verkäufers stehenden Waren zu verlangen. Das Herausgabeverlangen 
beinhaltet nicht die Erklärung des Rücktritts. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf 
der Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Käufer zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

5.4 Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um mehr als 10 %, so 
wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl 
freigeben.:  



5.5 Bei Verarbeitung der Waren des Verkäufers durch den Käufer gilt der Verkäufer als Hersteller 
und erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes seiner Waren zu 
dem der anderen Materialien.  

5.6 Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Waren des Verkäufers mit einer Sache des 
Käufers diese als Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem 
Verhältnis des Rechnungswertes der Ware des Verkäufers zum Rechnungs- oder – mangels 
eines solchen – zum Verkehrswert der Hauptsache auf den Verkäufer über. Der Käufer gilt in 
diesen Fällen als Verwahrer.  

5.7 Der Käufer ist berechtigt, über die im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren im 
ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer rechtzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem 
Verkauf von Waren, an denen dem Verkäufer Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon 
jetzt – ggf. in Höhe des Miteigentumsanteils des Verkäufers an der verkauften Ware – in Höhe 
der offenen Forderung zur Sicherung an den Verkäufer ab. Anerkannte Saldoforderungen aus 
Kontokorrentabreden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem 
Verkäufer in Höhe der dann noch offenen Forderungen des Verkäufers an diesen ab. Der 
Verkäufer nimmt diese Abtretung an. 

5.8 Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer ihm alle erforderlichen Auskünfte über den 
Bestand der im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren und über die an den Verkäufer 
abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu 
setzen.  

 
6. Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel 
 

6.1 Hat der Verkäufer nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von 
beigestellten Teilen des Käufers zu liefern, so steht der Käufer dafür ein, dass Schutzrechte 
Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der Käufer wird den 
Verkäufer auf ihm bekannte Rechte hinweisen. Der Käufer hat den Verkäufer insoweit von den 
Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Hierzu 
zählen auch die angemessenen Kosten der Rechtsverfolgung. Wird dem Verkäufer die 
Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht 
begründet untersagt, so ist der Verkäufer nicht mehr zur Leistung verpflichtet.  

6.2 Dem Verkäufer überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, 
werden auf Wunsch des Käufers zurückgesandt; sonst ist der Verkäufer berechtigt, sie drei 
Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Käufer 
entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner 
Vernichtungsabsicht vorher zu informieren.  

6.3 Dem Verkäufer stehen die Urheber- und ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle 
Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm oder von Dritten in seinem Auftrag 
gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu.  

 
7. Rechte des Käufers bei Mängeln 
 

7.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen 
Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 
474 ff. BGB) und die Rechte des Käufers aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere 
seitens des Herstellers. 

7.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die 
vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene 
Vereinbarung. Stellt der Käufer dem Verkäufer eine zweidimensionale Zeichnung und/oder 
Modell zur Verfügung, auf dessen Grundlage der Verkäufer eine detailgenaue Umsetzung in 
eine dreidimensionale Zeichnung ausführt, ist für die vertraglich geschuldete Beschaffenheit 



jeweils nur die zweidimensionale Ausführung der Zeichnung und/oder des Modells des Käufers 
maßgeblich. 

7.3 Der Verkäufer hat zunächst das Recht, nach seiner Wahl entweder den Mangel zu beseitigen 
(Nachbesserung) oder dem Käufer eine mangelfreie Ware zu liefern (Nachlieferung).  

7.4 Der Verkäufer behält sich mindestens zwei Nacherfüllungsversuche vor. Sollte die 
Nacherfüllung fehlschlagen oder dem Käufer weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar sein, 
so kann der Käufer entweder vom Vertrag zurücktreten oder eine Minderung des Kaufpreises 
verlangen.  

7.5 Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob 
fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, 
dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) 
nachgekommen ist. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat 

eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Versäumt der 

Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für 
den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder 
Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer 
dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall 
bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- 
und Einbaukosten"). 

7.6 Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, 
es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) 
oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327 Abs. 
5, 327u BGB). Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe der Ziffer 
8.  

7.7 Mängelansprüche des Käufers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Diese 
Verjährungsverkürzung gilt nicht in den folgenden Fällen, in denen die gesetzlichen 
Verjährungsfristen greifen:  

7.6.1 Im Falle der Haftung wegen Vorsatzes. 
7.6.2 Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels. 
7.6.3 Für Ansprüche gegen den Verkäufer wegen der Mangelhaftigkeit einer Ware, wenn 

sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. 

7.6.4 Für Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen.  

7.6.5 Für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. 

7.6.6 Im Falle des Rückgriffs des Käufers aufgrund der Vorschriften für den 
Verbrauchsgüterkauf. 

7.6.7 Im Falle der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) 
 

8. Haftung 
 

8.1 Soweit sich aus diesen Verkaufsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

8.2 Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
der Verkäufer, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (zB Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 



a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

8.3 Die sich aus Ziffer 8.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten 
sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir 
nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für 
Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8.4 Der Verkäufer haftet nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von 
Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung, auf der vom Käufer 
veranlassten, ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.  

 
9. Lieferung und Abnahme, Höhere Gewalt  
 

9.1 Lieferfristen werden individuell vereinbart und beginnen nach Eingang aller für die Ausführung 
des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der Anzahlung und der rechtzeitigen 
Materialbeistellungen, soweit diese vereinbart wurden. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt 
die Lieferfrist eingehalten, wenn sich die Versendung ohne Verschulden des Verkäufers 
verzögert oder unmöglich ist.  

9.2 Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Verkäufers nicht eingehalten, 
so ist, falls er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche der Käufer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine 
Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Verzugsentschädigung 
ist auf höchstens 5% desjenigen Teils der Lieferung begrenzt, der nicht vertragsgemäß erfolgt 
ist. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn sich der Käufer selbst in Annahmeverzug befindet. 
Dem Käufer bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. Dem Verkäufer bleibt 
der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. 

9.3 Für den Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.  
9.4 Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungsgrößen und Abnahmeterminen 

kann der Verkäufer spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche 
Festlegung hierüber verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von drei 
Wochen nach, ist der Verkäufer berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach 
deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu fordern.  

9.5 Erfüllt der Käufer seine Abnahmepflichten nicht, so ist der Verkäufer, unbeschadet sonstiger 
Rechte nicht an die Vorschriften über den Selbsthilfeverkauf gebunden. Der Verkäufer kann die 
Ware nach vorheriger Benachrichtigung des Käufers freihändig verkaufen, wenn diese für den 
Käufer nicht unzumutbar ist.  

9.6 Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt außerhalb des Einflussbereiches des 
Verkäufers liegt (wie z.B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, 
Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, Verfügungen von hoher 
Hand), die Verfügbarkeit der Ware aus der Anlage, aus welcher der Verkäufer die Ware bezieht, 
reduzieren, so dass der Verkäufer seine vertragliche Verpflichtung (unter anteiliger 
Berücksichtigung anderer interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht erfüllen kann, ist 
der Verkäufer für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von seinen 
vertraglichen Verpflichtungen entbunden und nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu 
beschaffen. Satz 1 gilt auch, soweit die Ereignisse und Umstände die Durchführung des 
betroffenen Geschäfts für den Verkäufer nachhaltig unwirtschaftlich machen oder bei den 
Vorlieferanten des Verkäufers vorliegen. Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, ist der 
Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

 



10. Verpackung, Versand, Gefahrübergang u. Annahmeverzug 
 

10.1 Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Verkäufer Verpackung, Versandart und Versandweg. 
10.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit 

Übergabe der Ware auf den Käufer Über.  Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im 
Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der 
Käufer im Verzug der Annahme ist. 

10.3 Auf schriftliches Verlangen des Käufers wird die Ware auf seine Kosten gegen von ihm 
bezeichnende Risiken versichert.  

10.4 Erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands, so trägt der Käufer die Kosten für eine eventuelle 
Rücknahme (Transport zur Übergabestelle und Entsorgung) der Verpackung. Der Ort der 
Rückgabe ist die Adresse der vom Verkäufer benannten Entsorgungsstelle.  

 
12. Sicherheiten  
 
Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei Zahlungsrückstand, 
kann der Verkäufer, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen 
sowie weitere Lieferungen von Vorauszahlungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig 
machen.  
 
13. Schlussbestimmungen  
 

13.1 Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Partei gegenüber abzugeben sind, werden 
wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist einzuhalten, muss die Erklärung 
innerhalb der Frist zugehen.  

13.2 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (zB 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. 
Schriftlichkeit in Sinne dieser Verkaufsbedingungen schließt Schrift- und Textform (zB Brief, E-
Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei 
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

13.3 Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten der Geschäftssitz des Verkäufers in 49406 Barnstorf (Deutschland). 
Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist.  

13.4 Für den Abschluss des Vertrages gilt ausschließlich das deutsche Recht unter Ausschluss des 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

 
 
Stand 01.01.2024 


